
Prozessablauf Veröffentlichung

Veröffentlichung 
als

vervielfältigtes 
Manuskript
80 gedruckte 
Exemplare

Promotions-
büro

Prüfungskommission kann der promovierten Person Auflagen für die Veröffentlichung 
der Dissertation erteilen
 diese werden unmittelbar im Anschluss an die Bekanntgabe der Gesamtbewertung

mitgeteilt und im Protokoll der mündlichen Prüfung vermerkt
 Die erstbegutachtende Person überprüft die Erfüllung der Auflagen und erteilt eine

schriftliche Druckfreigabe (bei Nichterteilung darf die Schrift oder Publikation nicht als
Dissertation veröffentlicht werden)

Die promovierte Person wählt eine der 3 Optionen:
Das Muster-Titelblatt für die gedruckten Veröffentlichungsexemplare ist im 

Formularschrank unter P zu finden.

Ausstellung und Versand der Urkunde

Die promovierte Person liefert diese unentgeltlich im 
Promotionsbüro der Deutschen Hochschule der Polizei ab

Die Veröffentlichung erfolgt nach Beendigung des Prüfungsverfahrens (mit 
erfolgreich bestandener mündlicher Prüfung)

Veröffentlichung
in

elektronischer 
Form

4 gedruckte 
Exemplare

+ 1 CD
wobei die 

Verfasserin/der 
Verfasser der DHPol das 
Recht überträgt, weitere 
elektronische Kopien der 

Dissertation zu 
verbreiten

Veröffentlichung 
als

Buch oder in 
Zeitschriften
4 gedruckte 
Exemplare

+ Nachweis der
erfolgten

Veröffentlichung
der Dissertation über den 

Buchhandel 
(gewerbliches 

Verlagsunternehmen mit 
einer Auflage von mind. 

150 Exemplaren)
oder in einer Zeitschrift 


